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GDA-Leitlinie Gefährdungsbeurteilung 
Vorgaben an die Aufsicht

 Gefährdungsbeurteilung ist bei jeder 
Betriebsbesichtigung anzusprechen

 Dabei ist zu überprüfen, ob die 
Gefährdungsbeurteilung der betrieblichen 
Situation angemessen durchgeführt und 
dokumentiert wurde.

 Prüfen von Unterlagen zur Gefährdungsbeur-
teilung und stichprobenartige Überprüfung der 
Umsetzung der einzelnen Prozessschritte an den 
einzelnen Arbeitsplätzen



Gefährdungsbeurteilung
§ 3 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung

Der Arbeitgeber hat bei der Gefährdungsbeurteilung nach 
§ 5 ArbSchG unter Berücksichtigung der Anhänge 1 bis 5, 
des § 6 der Gefahrstoffverordnung und der allgemeinen 
Grundsätze des Arbeitsschutzgesetztes die notwendigen 
Maßnahmen für die  sichere Bereitstellung und Benutzung 
der Arbeitsmittel zu ermitteln. Dabei hat er insbesondere 
die Gefährdungen, die mit dem Arbeitsmittel selbst verbun-
den sind und die am Arbeitsplatz durch Wechselwirkungen 
der Arbeitsmittel untereinander oder mit Arbeitsstoffen 
oder der Arbeitsumgebung hervorgerufen werden.

Flexibilität des Arbeitgebers- einhergehend mit verstärkter 
Eigenverantwortung bei der Auswahl der Maßnahmen. Die 
in den Anhängen 1 bis 5 genannten Maßnahmen sind dann 
durchzuführen, wenn sich dies aus dem Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung ergibt. 



Begriff  - Gefährdung –gemäß GDA-
Leitlinien und Begriffsglossar

Gefährdung bedeutet die Möglichkeit (= d.h. nicht die 
(retrospektive) Häufigkeit und nicht (prospektive) 
Wahrscheinlichkeit)  eines Schadens oder einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung ohne bestimmte 
Anforderungen an deren Ausmaß (Schadenshöhe H) oder 
Eintrittswahrscheinlichkeit (S)

.   

Gefährdungen können sich ergeben aus*
 Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätte,-platz
 Physikalische Einwirkungen
 Chemische, biologische Einwirkungen
 Gestaltung, Auswahl, Einsatz von Arbeitsmitteln,

Arbeitsstoffen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit
 Unzureichende Qualifikation und Unterweisung
 Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, 

Arbeitsabläufe und Arbeitszeit und deren Zusammen-
wirken *§ 5 ArbSchG



Begriffsbestimmung Gefährdungsbeurteilung
GDA-Leitfaden Gefährdungsbeurteilung

 Gefährdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und 
Bewertung relevanter Gefährdungen der Beschäftigten mit 
dem Ziel die erforderlichen Maßnahmen für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit festzulegen.

 Prozess-Schritte der Gefährdungsbeurteilung
1. Festlegen von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten
2. Ermitteln der Gefährdungen
3. Beurteilen der Gefährdungen
4. Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen nach dem 

Stand der Technik (des betrieblichen Arbeitsschutzes) unter 
Beachtung der Rangfolge der Schutzmaßnahmen

5. Durchführung der Maßnahmen
6. Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen.
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Wie ist bei der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 3 BetrSichV vorzugehen? 

1. Anwendungsbereich
2. Verantwortung (Arbeitgeber, Betreiber)
3. Gefährdungsbeurteilung

1. (Bereitstellung*)  von Arbeitsmitteln
Anforderungen an das Arbeitsmittel und 

Voraussetzungen für seine Bereitstellung
2. Benutzen von Arbeitsmitteln
3. Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und 

Folgemaßnahmen
4. Sicherheitstechnische Bewertung von 

überwachungsbedürftigen Anlagen (= im engeren 
juristischen Sinn nur für Ermittlung der Prüffristen)

TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung und 
sicherheitstechnische Bewertung

*Ersatz durch anderen Begriff wegen Abgrenzung zum ProdSG



Standardisierte Schutzmaßnahmen
anwenden

Ablauf der 
Gefährdungsbeurteilung
§ 3 BetrSichV - TRBS 1111

Frage:
Sollte diese 
Möglichkeit bestehen?

Gefährdung ausreichend gering?
Restrisiko akzeptabel?
Stand der Technik eingehalten?

Umfang und Methodik der 
Gefährdungsbeurteilung orientiert 
sich an der Art des einzelnen 
Arbeitsmittels und den betrieblichen 
Gegebenheiten ( = gesamtes 
Arbeitssystem mit den zu 
erwartenden Wechselwirkungen) .

+ 2000ér
TRBS



Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsmittel 
Grundprinzipien 

Der Betrieb muss zum Zweck von Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten
 zunächst seine betrieblichen Prozesse (Kern-/Hauptprozess) 

betrachten und beschreiben
 anschließend seinen sicherheitlichen Prozess (Gefährdungen, 

Risiken) betrachten und beschreiben
 schlussendlich die Architektur (Konzept) der gewählten 

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen betrachten und 
beschreiben, wobei auf deren Eignung (Wirksamkeit) und 
Funktionalität (Verfügbarkeit) einzugehen ist und 
konkurrierende/kontraproduktive Wechselwirkungen 
innerhalb der Maßnahmen sowie allfällige durch diese 
Maßnahmen neu induzierte Gefährdungen zu berücksichtigen 
sind.
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Gefährdungsbezogenes  Technisches 
Regelwerk  zur Konkretisierung der BetrSichV

Gefährdungen







1. Allgemeines

2. Gefährdungsorientierte Regeln
2.1.1 mechanische bedingte Gefährdung
2.1.2   durch Absturzvon Personen, Lasten oder Materialien 

bedingte Gefährdung
2.1.3 elektrische bedingte Gefährdung
2.1.4    Gefährdung durch Dampf und Druck bedingte

Gefährdung
2.1.5 durch Brand- und Explosionsgefährdung bedingte 

Gefährdung
…..
3. Spezifische Arbeitsmittel, überwachungsbedürftige 

Anlagen oder Tätigkeiten

1) Formulierung sprachlich ändern?
2) Liste nicht identisch mit Gefährdungsfaktoren  in 

Handlungshilfen- z.B. Anlage 2 GDA Leitlinie 



Bewertung von Gefährdungen

Abgleich mit
 Gesetzlich vorgegebenen und in Technischen Regeln 

konkretisierte Schutzziele bzw. die Schutzziele in BGV, 
BGR oder Normen ?

 Grenzwerte , Richtwerte für Belastungen
 Sonstige Erkenntnisquellen nach dem Stand der 

Technik 
 Best-Practice- Lösungen
 Spezielle Verfahren zur Risikobewertung
 Expertenmeinungen
 Praktische Untersuchungen, Versuche



Anmerkungen zur Risikobewertung im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung?

 Mangelndes Zahlenmaterial, daher in der Regel subjektive 
Einschätzung z. B. Verfahren nach Nohl, 3-Faktoren-
Methode, Ergebnisse sind schwer überprüfbar.

 Eine Einschätzung der Schadenshäufigkeit kann sehr 
komplex werden, vor allem wenn Wirkungs-
zusammenhänge und Wechselwirkungen berücksichtigt 
werden sollen.

 Je nach Vorgehensweise kann das Risiko über- oder 
unterschätzt werden.

 Will man Zusammenhänge erklären und nicht nur 
beschreiben, bedarf es eines allgemeinen Modells zur 
Analyse menschlicher Fehler in Ereignissen

Sollte nicht generell gefordert werden!
Gefährdungsfaktor Gefahrenquelle Gefährdung Rechts

-bezug
Beur
teilg

Begründung

Elektrisch Strom, 
Gerätefehler

Stromschlag BGV A 3 2 Wirksam werden gering, da 
regelmäßig Prüfungen

Beispiel:



Beispiel: 
Arbeiten auf einer Leiter
durch Absturz bedingte Gefährdung

Restrisiko bei Einhaltung von 
Schutzmaßnahmen tolerabel 
(= gesellschaftlich akzeptiert)

Wie erfolgt die Bewertung von 
Gefährdungen?

gering

mittel

hoch

Risikozahl?

Element 5 GDA-Leitfaden:

Es ist zu prüfen, ob systematische 
Verfahren zur  Ermittlung und 
Beurteilung von Gefährdungen 
vorliegen  = Planvolles Vorgehen bei 
der Festlegung von Schutzmaß-
nahmen? 

Belastungs-
Beanspruchungs-Konzept?



Prozess und Zweck der Beurteilung

Zwei Grenzen bzw. Schnittstellen:
oben das zulässige Grenzrisiko
unten die relevanten Gefährdungen

Grenze zwischen nicht zulässigen und zulässigen 
Risiken

Einsatzkräfte der
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

Arbeitgeber, Vorgesetzte, SiFa‘s

Beinahe-Ereignisse

Grenze zwischen nicht relevanten und relevanten 
Gefährdungen

am Beispiel Brand- und Explosionsgefährdung staubführender Anlagen

Feuerwehr

Experten
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Beispiel Biogasanlagen

UVV 1958 TI 4 aus 2008

Problem: es gibt 
keine abgestimmte 
Fachmeinung zur 
Bewertung - was ist 
Stand der Technik?

Folienspeicher 
Blitzschutz
Explosionsschutz,
,..……..

2012

,………
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1. Rangfolge der Schutzmaßnahmen nach 
§ 4 ArbSchG beachten –T-O-P

2. Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Hygiene  und Grundsätze der Ergonomie sind 
zu berücksichtigen  (§ 4 BetrSichV)

3. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig 
zu anderen Maßnahmen

4. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen
zu erteilen - §§ 8,9 BetrSichV

Schutzmaßnahmen  festlegen

5. Art, Umfang und Fristen von Prüfungen und 
Anforderungen an die mit der Prüfung beauftragten 
Personen festlegen ( 3 Abs. 3, § 10 BetrSichV).



Maßnahme:  
Organisation Gefährdungsbeurteilung:

Bestehen Regelungen und Maßnahmen zur Ausgestaltung
folgender Prozessschritte:*
 Festlegen von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten?
 Ermitteln der Gefährdungen?
 Beurteilen der Gefährdungen?
 Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen (Rangfolge der 

Schutzmaßnahmen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz beachten)?
 Durchführung der Maßnahmen?
 Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen?
 Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung (z. B. bei Unfällen, 

Beinaheunfällen)?
 Regelungen und Maßnahmen zur Berücksichtigung besonderer 

Personengruppen?
 Regelungen und Maßnahmen zur Dokumentation der  

Gefährdungsbeurteilung?
GDA-Leitfaden*
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EU-Richtlinien

Sichere Arbeitsmittel: Produktsicherheitsgesetz 
Anforderung an das erstmalige Inverkehrbringen und die 
Bereitstellung auf dem Markt

EG-
Konformitäts-
erklärung

EU-Richtlinien

Riskioanalyse  des 
Herstellers ProduktNicht –harmoni-

sierter Bereich

Die Möglichkeit, einen höheren Sicherheitsgrad zu erreichen, oder 
die Verfügbarkeit anderer Produkte, die ein geringeres Risiko 
darstellen, ist  kein ausreichender Grund, ein Produkt als gefährlich 
anzusehen. ( 3 Abs. 3 ProdSG)

Riskioanalyse  
des Herstellers
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Sichere Arbeitsmittel im Betrieb zur Verfügung 
stellen

EG-
Konformitäts-
erklärung

Sicheres 
Produkt

• Richtige Auswahl
• Montage, Installation
• Umgebungsbedingungen
• Qualifikation der 

Beschäftigten
• Prüfungen
• Besonders Beauftragte 

Beschäftigte
• Unterweisung

+ 

Betriebliche Maßnahmen

bzw. 

Hersteller, 
Inverkehrbringer

Arbeitgeber, Betreiber



Gefährdungsbeurteilung und Bestandsschutz 
für den Weiterbetrieb von „Altanlagen“?

„Alte“ Maschinen
Bis 1992

Maschinen mit 
Übergangsregelung
1993-1995

Neue 
Maschinen

bis 1995 1995 1997/98

AMBV

Okt. 02

BetrSichV

Nationale 
Vorschriften , DGUV

Nationale Vorschriften, 
DGUV
oder 9. ProdSV

9. ProdSV Anhang Anhang 1

Nachrüstbedarf für „Altbestand“? 
Regelungen/Hinweise dazu:

1. Vorbemerkung zu Anhang 1 BetrSichV
2. Erkenntnisse der DGUV-Fachbereich
3. § 27 BetrSichV – Übergangsbestimmun-

gen für überwachungsbedürftige 
Anlagen



 Eine Arbeitsschutzmaßnahme muss geeignet sein, das Ziel 
Verhütung von Unfällen und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren zu erreichen.

 Von allen denkbaren Maßnahmen, die dieses Ziel in gleicher 
Weise fördern können, können solche ausgewählt werden, 
welche die Interessen des Arbeitgebers am wenigsten 
beeinträchtigen („akzeptierbar “)

 Bei Anordnung durch die Behörde:
Prinzip der „Verhältnismäßigkeit der Mittel“
d.h. Nutzen und Aufwand stehen in einem angemessenen 
Verhältnis („ökonomisch“)

 Bei Gefahren für Leben oder Gesundheit von Beschäftigten 
oder Dritten  sind unverzüglich Maßnahmen  bzw. von der 
Behörde anzuordnen.

Festlegen von Maßnahmen –
Gefährdung ausreichend minimiert?
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 Dokumentation ab 11 Beschäftigten
Verweis auf mitgeltende Unterlagen ist möglich, 
z.B. Management- Handbücher , Bestellunterlagen, 
Betriebsanweisungen, Genehmigungsbescheide, 
Sicherheitsberichte , Revisionsberichte etc. 
Aber: Explosionsschutzdokument ab 1 Beschäftigten

 Überarbeitung  im Sinne eines kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses z.B.
 bei neuen Arbeitsmitteln, Anlagen oder 

Arbeitsverfahren plätzen mit  relevanten  
Gefährdungen ,

 Vorliegen neue Erkenntnisse, Unfallgeschehen
 Vorliegen neuer Grenzwerte, Rechtsänderungen

Umfang der Dokumentation



GDA-Leitfaden Gefährdungsbeurteilung
Dokumentation 

 Aus der Dokumentation muss erkennbar sein, dass die 
Gefährdungsbeurteilung effektiv durchgeführt wurde: 
d.h. die Unterlagen müssen Angaben zu dem Ergebnis der 
jeweiligen Gefährdungsbeurteilung, zur Festlegung der 
erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen sowie zu den 
Ergebnissen der Überprüfung der durchgeführten 
Maßnahmen enthalten.

 Mindestens sollten sie enthalten:
 Beurteilung der Gefährdungen – immer notwendig
 Festlegung konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen 

einschließlich Terminen und Verantwortlichen
 Durchführung der Maßnahmen und Überprüfung der 

Wirksamkeit 
 Datum der Erstellung/Aktualisierung



Vereinfachte Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung 

 Nutzen einer Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung 
der Unfallversicherungsträger oder der 
staatlichen Arbeitsschutzbehörden
Leitfaden der BAuA S 42?

 Erfüllung der Pflichten nach dem 
Arbeitssicherheitsgesetz 
 Teilnahme an der Regelbetreuung 

oder
 Teilnahme an einem alternativen 

Betreuungsmodell des 
Unfallversicherungsträgers



GDA-Leitlinie Gefährdungsbeurteilung
Vorgehen der Aufsichtsdienste

 Gefährdungsbeurteilung wurde nicht durchgeführt
 Beratung, ggf. Maßnahmen anordnen

 Gefährdungsbeurteilung wurde nicht angemessen 
durchgeführt
 Betriebliches Gefährdungssituation unzutreffend bewertet
 Wesentliche Gefährdungen nicht ermittelt
 Wesentliche Tätigkeiten nicht beurteilt
 Maßnahmen nicht geeignet/nicht ausreichend
 Besondere  Personengruppe nicht berücksichtigt
 Unterlagen sind nicht aussagefähig/plausibel
 Keine Wirksamkeitskontrolle

 Gefährdungsbeurteilung wurde  angemessen 
durchgeführt
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 Einheitliche Verwendung von Begriffen hinsichtlich der 
Gefährdungsbeurteilung Gefährdung, Gefahr, Risiko. 
Vereinbarungen über die Verwendung von Definitionen 
und Abgrenzungen der Schlüsselbegriffe.

 Prüfen, ob vergleichbare Regelung wie bei TRGS 400 
(standardisierte Schutzmaßnahmenkonzepte) sinnvoll

 Bei der Überarbeitung der TRBS 1111 Ergänzung um 
Hinweise ggf. zu Umfang und Tiefe der 
Gefährdungsbeurteilung zur Klarstellung des 
Gewollten.

 Gemeinsames Papier der Ausschüsse 
(Bekanntmachung) zur Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsmittel 
Diskussionspunkte 



Betriebssicherheitsverordnung 35 18.06.2012

Dipl. Ing. U. Aich
Regierungspräsidium Darmstadt, Abt. IV/WI
Tel.: 0611/3309519
E-Mail: ursula.aich@rpda.hessen.de

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

mailto:ursula.aich@rpda.hessen.de
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